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ÖFFNUNGSZEITEN

Allgemeine  Besuchszeiten:

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,

das  Amtsblatt  –  Amtliche  Mitteilungsblatt  der  Stadt  Alsdorf  ist  das  gesetzlich

vorgeschriebene  Bekanntmachungsorgan  der  Stadt.

Das  Amtsblatt  wird  im  Internet  kostenfrei  veröffentlicht  auf  der  Homepage 

der  Stadt  Alsdorf  unter  www.alsdorf.de.

Mit  freundlichen  Grüßen

Tim Krämer
Bürgermeister



 

 
Siebzehnte Änderung vom 12. November 2025 der Hauptsatzung der Stadt 

Alsdorf vom 28.04.2008 

 

 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Alsdorf in seiner 

Sitzung am 04. November 2025 mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder 

des Rates der Stadt folgende Satzung beschlossen: 

 
 
 

Artikel 1 
 

 

Die Hauptsatzung der Stadt Alsdorf vom 28.04.2008, zuletzt geändert durch die 16. 

Änderungssatzung vom 12.12.2024, wird wie folgt geändert: 

 

 
1. § 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Buchstabe a) Satz 2 wird das Wort „Frauenförderplans“ durch das Wort 

„Gleichstellungsplans“ ersetzt. 

 
b) Nach dem Buchstaben e) wird folgender Satz eingefügt: 

 
„Die Entscheidung, ob ein Beratungsgegenstand eine Angelegenheit des 

Aufgabenbereiches der Gleichstellungsbeauftragten ist, obliegt dem 

Bürgermeister/der Bürgermeisterin als Dienstvorgesetzte/r und als 

Vorsitzende/r des Rates bzw. bei Ausschusssitzungen dem/der 

Ausschussvorsitzenden.“ 

 
 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 

 
a) In  der  Überschrift  wird  das Wort  „Integrationsrat“ durch  die Wörter 

„Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration“ ersetzt. 

 
b) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst: 

 
„(1) Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration besteht 

aus 15 Mitgliedern und 15 persönlichen Vertretern/ Vertreterinnen; 

davon aus 2/3 gem. § 27 Abs. 2 Satz 1 GO NRW direkt gewählten 
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Mitgliedern und 1/3 gem. § 27 Abs. 2 Satz 1 GO NRW vom Rat 

bestellten Ratsmitgliedern. 

 
(2) Rat und Ausschuss sollen sich gem. § 27 Abs. 7 GO NRW über die 

Themen und Aufgaben der Integration in der Gemeinde 

abstimmen. Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und 

Integration kann sich darüber hinaus mit allen Angelegenheiten der 

Gemeinde befassen.“ 

 

 
3. In § 8 Abs. 1 wird das Wort „drei“ ersetzt durch das Wort „zwei“. 

 

 
4. § 9 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 4 wird das Wort „Voraus“ durch das Wort „Nachhinein“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 7 werden hinter dem Wort „Ausschüsse“ die Wörter „auf Antrag“ 

eingefügt. 

 
 

5. § 10 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Satz 1 wird das Wort „Ausschüssen“ durch das Wort „Pflichtausschüssen“ 

ersetzt. 

 
b) Folgender Satz 3 wird angefügt: 

„Die Zahl der Ausschussmitglieder soll ungerade sein.“ 

 
 

Artikel 2 
 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Vorstehende Siebzehnte Änderung vom 12. November 2025 der Hauptsatzung der Stadt Alsdorf 
vom 28.04.2008 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrensvorschriften und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form - oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Alsdorf vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
 
 
Alsdorf, den 12. November 2025 
 
 
 
gez. 
Krämer 
Bürgermeister 
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